
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 14a KAbG
Verordnungsermächtigung zur

Anzeigepflicht
 KAbG - Kanalabgabegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.10.2024

Die Gemeinden werden ermächtigt, durch Verordnung eine Anzeigep.icht des Abgabenschuldners für jede Änderung

des Abgabengegenstandes zu normieren.

In Kraft seit 23.10.2024 bis 31.12.9999
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